
Sonnabend den 22. Oktober.  «

� Bekanntmachungen des KönigL Landrath-Amtes.
M! 2721 ZurHerbeiführung eines gleichmäßigen Verfahrens beiVersendung derUeberverdienstgelder entlas-
sener Zuchthaussträflinge wird der KönigLRegierung Folgendes zur Narhachtung hiedurch bemerklich gemacht:

Die Erfahrung ergiebt, daß der entlassene Sträfling auch bei ensilichem Bemühen in der ersten
Zeit nach seiner Entlassung meist nur schwer Arbeit und Unterkommen findet, und daß die hieraus erwachi
senden sittlichen Gefahren in dem Maaße vermehrt werden, als der ehemalige Sträfling nicht die nöthigen
Mittel besitzt, um sich, so lange bis es ihm gelingt, einen ehrlichen Broderwerb zu erlangen, vor leibliche:
Noth zu schützem Es ist daher ein Hauptzweck, welcher der Ueberverdienstgelder-Einrichtung in den Straf·
Anstalten zum Grunde liegt, daß den Gefangenen dadurch die Schwierigkeiten, mit denen sie bei ihrem
Wiedereintritt in die bürgerliche Gesellschaft, um sich vor Rückfälligkeit zu bewahren, in den meisten
Fällen zu kämpfen haben, erleichtert werden sollen. � Zur besseren Erreichung dieses Zwecks ist es von
Wichtigkeih den Züchtlingen den während ihrer Haft für sie aufgefammelten Ueberverdienst bei ihrer
Entlassung zwar nicht in voller Summe in die Hände zu geben, und hierauf gründet sich die bestehende
Vorschrift, daß denselben bei ihrer Entlassung von ihrem Ueberverdiensl nur soviel, als sie zur Bestreitung
der nothwendigsten Reisekosten bedürfen, ausgehändigt werden soll, andererseits aber die Maßregeln wegen
anderweiter Ueberweisung des nach Abzug des Reisegeldes verbleibenden Ueberrestes jenes Ueberverdienstes
so zu treffen, daß der entlassene Gefangene alsbald nach dem Eintreffen in seinen künftigen Wohnort
und ohne von dort aus von Neuem sich nach auswärtigen Orten begeben zu müssen, daraus, soweit
erforderlich, die Kosten seines demnächstigen Unterhalts oder sonstige Ausgaben im Jnteresse seines künf-
tigen Fortkommens bestreiten kann. � Jn beiden Beziehungen empfiehlt sich am meisten, daß die Ueber-
verdienstgelder, soweit sie dem zu Entlassenden nicht auf die Reise imitzugeben sind, im Einklange mit
der ursprünglichen Bestimmung des Strafansta"lts-Reglements sogleich unmittelbar an die Behörde des
künftigen Wohnortes des Sträflings gesendet werden. � Ueberdies hat auch gerade diese Behörde ein
oorzugsweises Jnteresse, daß es dem Entlassenen gelingt, sich ein ehrliches Fortkommen zu sichern, und
es darf deshalb erwartet werden, daß, wenn die Uebersendung der Ueberverdienstgelder an die Orts-
behörden erfolgt, dieselben sich dann um so mehr veranlaßt finden werden, nicht blos im Allgemeinen
der demnächsligen Verwendung dieser Gelder ihre Aufmerksamkeit zuzuwenden, sondern auch dem Ent-
lassenen zur Erlangung eines ehrlichen Broderwerbs mit Hilfe derselben nach Kräften förderlich zu sein,
und ihn im Streben zum Guten zu unterstützen und zu ermuntern.

Jch veranlasse deshalb die Königi. Regierung, Anordnung zu treffen, daß die Ueberverdienst-
geldet V« 611l� Etltlussutlg kt!mmenden Zuchkhaussträflinge nach Abzug des ihnen bei ihrer Entlassung zu
gewåhlevdkll Reksegeldes von den Strafanstalts-Directionen künftig unmittelbar an die Ortsbehörden zur
Aushändigung an den Entlassenen gesendet werden, gleichzeitig aber die Ortsbehörden mit Anweisung
versehen zu lassen, in Fällen, wo ihnen dergleichen Ueberverdienstgelder zugesendet werden, soweit als
möglich auf eine zweckmäßige Verwendung derselben ihr Augenmerk zu richten, und die Auszahlung der
Ukbkkvtkdkktlstgkldkk ON den entlassenen Sträsling so erfolgen zu lassen, wie es im Interesse des künftigen
ehrlichen Fortkommens des aus der Haft Entlassenen am dienlichsten erscheint. Dabei wird es angemessen
sein, Die Ottsbehötdkv ZUgIkkch twch besonders darauf hinzuweisen, daß nach der Allerhöchften Ordre vom
28. December 1840 die den Sträflingen zugebilligten Ueberverdienslgelder niemals für deren Gläubiger
ein Gegenstand der Besrhlagnahme im Wege der Execution sein sollen, auch dieselben in geeigneter Weise
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noch besonders Darauf aufmerksam zu machen, daß sich aus der ihnen hiernach künftig zufallenden Mit-
wirkung bei Iusza"«hlu"ng der Ueberverdienstgelsder in den meisten Fällen für sie eine günstige Gelegenheit
ergeben werbe, auf das weitere Leben und Verhalten des kehemsatigen Sträflings wohtthätig einzuwirken,
und daß jede Benutzung dieser Gelegenheit um so sicherer aus erfreuliche Erfolge zu rechnen haben werde,
je mehr es sich die einzelne Behörde angelegen sein lassen werde, dem ehemaligen Stråfling nach seiner
Entlassung nicht mit Härte und Lieblosigkeit entgegenzutreten, sondern ihm Vertrauen zu zeigen und ihm,
eventuell unter Zuziehung des Ortsgeistlichem durch Rath, Aufmunterung und Fürsprache bei anderen
wohlgesinnten Eingesefsenem den Rücktritt in die bürgerliche Gesellschast nach Kräften zu erleichtern.

Durch das Vorstehende soll jedoch nicht ausgeschlossen sein, daß an Orten, wo zur Fürsorge
für entlassene Strafgefangene besondere Vereine bestehen, die Ueberverdienstgelder der zur Entlassung
kommenden Sträflinge an diese übersendet werden, und nicht minder soll auf dem Lande den lqndkåthk
lichen Behörden auch ferner unbenvmmen bleiben, in einzelnen Fällen, wo es ihnen aus besonderen
Gründen wünschenswerth erscheint, die Aushcindigung der Ueberverdienstgetder selbst zu übernehmen, die
Strafanstalts-Directionen hiervon in Kenntniß zu setzen, worauf dann von den letztern die Absendung
der Ueberverdienstgelder im Sinne der diesfälligen Anträge zu erfolgen hat.

Die Königi. Regierung wolle hiernach nunmehr das Weitere verfügen.
Berlin, den 29. September 1859. D e r M i n i st e r d e s J n n er n.

An die Kbnigi. Regierung zu Breslam  gez.! Graf Schwerim
Vorstehendes Rescript des Herrn Minisiers des Innern Ercellenz bringe ich den Orts-Polizei-

Verwaltungen zur Kenntnißnahme und lege denselben recht dringend ans Herz, die in die Gemeinde zurück-
gelehrten entlassenen Stråflinge in geeigneter Weise zu überwachen, gleichzeitig aber auch für ihr ferneres
ehrliches Fortkommen nach Möglichkeit Sorge zu tragen. Namslau, den 17. October 1859.
M III] Die Einfchätzung der Gewerbesterrer betreffend. _

Der Magistrat in Reichthat und die Dorsgerichte des Kreises werden hiermit angewiesen, die
in ihren Gemeinden befindlichen Gewerbetreibenden der Klassen: A. Kaufleute, C. Schänkey D. 9866er,
E. Fleischer, aufzufordern, sich Sonnabend, den 29. October» früh um 9 Uhr, hierselbst im Gasthofe
des Herrn Seupin neben dem Landräthlichen Amte, zur Wahl und Einschcitzung einzufinden.

Namslau, den 21. October 1859.
M 2741 Betrifft die Nachweisung über die Dezent-Verftetterrrrtg.

Es fehlen noch von nachbenannten Ortschaften die im Kreisblatt Stück 19 a. c. erforderten
Nachweisungen über die Versteuerung des katastrirten Dezemsx Altstadt, Bachowitz, Brzezinke, Buchelss
dorf, Dammer, Eckersdorf, Erdnrannsdorf, Friedrichsberg, Glaufche, Githlchen, Haugendorf, Gr.- und
Kl-Hennersdorf, Herzberg, Johannsdorf, Lorzendorf, Poln.-, Neu- und Wind.-Marchwih, Mühlchem
Riese, Polkowitz, Reichen, Schwirz, Simmelwitz, Sophienthal, Städtel, Strehlitz I.

Die betreffenden Dorfgerichte fordere ich hierdurch auf, diese Nachweisungen, event. Negativ-
Anzeigen, nuumehr bestimmt binnen 8 Tagen, bei Vermeidung der Abholung durch Strafboten, hierher
einzureichem Namslau, den 19. October 1859.
M. 2&#39;251 Lehrer Hoffmann als Präparanderr-Bildner. » _ _

Mit Genehmigung des Fürstbifchöflichen General-Vicariats-Amtes und der KontgL Regierung
ist dem Lehrer Hoffmann zu Steinersdorf, unter gerechter Anerkennung seiner verdienstlichen Unter-
nehmung, die Errichtung einer PräparandemAnsialt in Steinersdorf verstattet worden, wie solches auch
bereits in dem Reg.sAmtsbl. Stück 37 publicirt worden ist. � Jch mache solches hierdurch im Weiteren mit
dem Hinzufügen gern bekannt, daß die Anmeldung von Aspiranten bei dem Pcäparanden-Bildner Herrn
Hoffmann jederzeit entgegen genommen wird. Namslau, den 21. October 1859.
JITLICJ Ernennung. » » _

Nachdem dcr Gerichts« und Gemeindeschreiber Lehrer Julius Pohl zu Stadt« sur die ge-
nannte Gemeinde von dem Königi. Kreis-Gerichte in ersterer Eigenschaft geprüft- be�attgt UND, nacb
erfolgtem Vernehmen mit dem Landräthlichen Amte, für beide Funktionen vereidet worden ist, hcdbe kch
Denselben in sein Amt als Gemeindeschreiber, im Beisein des GemeindesVotstthtE heute ringt-Wiesen.

Namslau, den 12. October 1859.
M VII] Eine aufgefangene Kalbe betreffend« «

Der Freistellenbesiher Franz Jonek zu StrehlitzsBuchklsdvkf bat am 19. d. Mike« fkUhr
eine roth· und rveißgefteckte, herrenlos herumgelaufene Kalbe auf fernem Acker eingesangen, und es kann
dieselbe bei dem Dorfgericht zu Bucheldorf gegen Erstarrung der Kosten von dem sich gehörig legiti-
mirenden Eigenthümer in Empfang genommen werden. Namslau, den 20. October 1859.
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�M: 27s « Polizeiliche Verfolgung. , »JIm Verfolge meiner KreisblattsVerfitgung vom 23. SeptembU C» SkUck 39- k·ötn»mt· es twch
darauf an, zu ermitteln: in welchem Wirthshause des··Nanrslauer» Kreises der stcckbrreflich verfolgte
bisherige Pferdehändler Carl Kase aus Esdorf, Schwerdnrtz«er·Kretses, einen falschen Wechsel
verwerthet hat. � Die OrtsiPolizeiberrraltungen und Dorfgerrchte veranlasse tch h3»erdurch, be: Ihren
Kretschmern und Schänkern sorfältige Anfrage zu halten und mir das Resultat baldmoglrchst anzuzeigem

Namslau, den 19. October 1859.

Der Königliche Landratlx Salice "Conteffa.

Nothwendiger Verkauf.
Der dem Christian Hoffmann zugehörige »Dorfkretscham, zu Brode genannt, No. 18 desHypothekenbuchs von Neidern, abgeschälzt auf 2933 Thln 16 Sgr., zufolge der nebst Fypothekenschein

und Bedingungen, im Prozeßbureau einzusehenden Jan, soll am ·7. November 185 , Vormittags
11 Uhr, an ordentlicher Gerichtsstelle subhaslirt werden.

Die unbekannten Realprätendenten werden aufgefordert, sich zur Vermeidung der Präclusion
spätestens in diesem Termine zu melden.

Gläubiger, welche wegen einer« aus dem Hypothekenbuche nicht ersschtlichen Realforderung aus
den Kaufgeldern Befriedigung fachen, haben ihren Anspruch bei dem SubhastationsiGericht anzumelden.

Namen-u, den 16. Juli 1859. Lönigt Kreis-Gericht. Erste Jlbtheilnnri
Am Mittwoch, den 26. October, �Nachmittags 2 Uhr, soll die Waldstreu im  Smog,

unb desselbigen Tages Nachmittags 4 Uhr in der Kieferhaide, meistbietend gegen baare Zahlung
versteigert werden.

Name-lau, den 2l.Ottober1859. D e r M a g ist r a t.

Zur Unterstützrrng der Abgebrannten sind ferner eingegangen:
Commune Belgard 2 tlr. 3 sg. 3 pf., Com. Bernstadt 3 tlr. 25 sg., Com. Schweidnitz 19 tlr. 20 sg.,

Com. Neumarkt 17 tlr. 2 sg., Com. Damnau 6 tlr. 21 sg., Kreis Poln.-Wartenberg 14 tlr. 29 sg. 2 pf.,
Kreis Reichenbach 101 tlr. 4 sgr. 1 pf., Kreis« Dardesheim 38 tlr. 9 sg. 11 pf., Kreis Landsberg a. W.
2 tlr. 4 sg., Kreis Glatz 33 tlr. 24 sg. 1 pf., Kreis Heilsberg 1 tlr. 9 sg. 6 pf., He, V. Stolle auf
Zalesie 3 tlr., Kreis Zeitz 8 tlr. 10 sg. 9 pf., Com. Quedlinburg 15 tlr. 28 sg. 6 pf., Com. Pritztvalk 40 tlr.,
Com. Neu-Ruppin 27 tlr. 19 sg. 6 Pf» Kr. Jserlohn 2 tlr. � Zusammen 338 thlr. 9 Pf. � Gesammt-
summe mit den früher angezeigten Beiträgen: 5792 Thlr. 29 Sgr. 4 Pf.

Namslau, den l4. October 1859. Das UnterstützUUgs-Cpmitee,

m� Höchst wichtig für alle Bruchleidende!
Der Unterzeichnete ist nach vieljährigenVersuehen, Proben und Erfahrungen zu der festen Ueber-

zeugung gelangt, dass noch alle zurücktretenden Unterleibsbrüche, ob der Mensch oder das Uebel
noch so alt ist, vollkommen geheilt werden können.

Ich werde nun Jedermann, der sich für diese Sache interessirt, und die Briefe mit Beschreibung
des Uebels an mich frankirt, meine Ansichten und Erfahrungen mit den nöthigen Belehrungen unentgeld-
lieh mittheilen.

Im Weiteren bitte ich, auf den Briefen alle und jede Titulatur, als: Dr. Med., Brucharzt, Sanitäts-
rath, Medizinalrath u. dgl., wie sie so häu�g angewendet wird, zu unterlassen.

Iiriisl-Altherr in Gais,
Kant. Appenzell i. d. Schweiz.

Mk. Bei der Expedition d. Bl. sind auch viele 100 Zeugnisse über meine Cur�Methode deponirt,
wo dieselben eingesehen werden können.

Eine Sendung der neuesten Winterwaarem als: Sturms-s, Hat-been, Tü-
eher. llltterurmel. erhielt in größter Auswahl und verkauft dieselben billrgft:

S. Block:
Eine Sendung Weißwaarem als: Kragen, Manchem-r, Unterärmeh

gestickte Talfchevtüchetp erhielt ich in größter Auswahl und verkaufe dieselben, um
damit zu kämmen, zu und unter den Einlaufspretfen S. Block O



Herzlichen Dank
allen Denen, die sich bei der am 20. d. M. statt-
gehabten Beerdigung meiner lieben Frau betheiligs
ten und dadurch Ihre Theilnahme an dem mich be«
troffenen Verluste zu erkennen gaben.

Namslau, den 22. October 1859.
Bretter, Stadtwachtmeister.

A u c t i o n.
Freitag, den 28. October d. J» Vormittags

um 10 Uhr, werden in Grambschütz die zum
Arrendator Friedländer�schen Nachlaß gehörigen
Gegenstände, bestehend
in circa 1890 Sack Kartoffeln und einer Laubhütte

öffentlich versteigert werden.
Namslau, den 20. October 1859.

glaube,
AuctionssCommissarius v. c.

A u c t i o n.
Montag, den .31. October d. J» Vormittags

um 10 Uhr, werden vor dem Gerichtskretscham zu
Grambschütz

zwei Kühe, eine Kalbe und ein Fohlen
öffentlich gegen sofortige Zahlung meistbietend ver«
steigert werden.

Name-lau, den 16. October 1859.
Rande,

Auetions- Commissarius v. c.

Jagd-Verpachtung.
Die Jagd auf den hiesigen RusticahGrundstüks

ken foll am 23. d. M» Mittags 2 Uhr, in der
Wohnung des Scholzen auf anderweitige sechs Jahre
an den Meistbietenden verpachtet werden, wozu-
Pachtlusiige hiermit eingeladen werden.

Poln.-Marchwitz, den 18. October 1859.
Das Dorfgericht.

B ä u m e.
Bei Unterzeichnetem stehen 20 Schock hoch-

stämmige veredelte süße Kirschbäume zum Verkauf.
Dziedzitz, den 11. October 1859.

König, Gärtner.

Wohnungs-Veränderung.
Meine Sattlers und LackirersWerkftätte befindet

sich" jetzt in dem neu erbauten Hause des Hin. Kauf-
mann Grülzneh und bin ich somit in den Stand
gesetzt, jeden Auftrag prompt auszuführen. Zugleich
bemerke ich noch, daß ich auch das Lackiien von
allerhand Blechwaaren übernehme.

F. Mifclx Sattler und Lackireix
Eine Partie große und kleine Kisten, iii noch

brauchbarem Zustande, find, da es mir an Raum
fehlt, äußerst billig zu verkaufen. Block.

----
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_ Grundstiteks - Verkauf.
Ein Grundstück, in der hiesigen polnifchen Vor-

st·adt gelegen, circa vier Morgen guten Ackers nebst
einein Bauplatz und Obstgarten, ist zu verkaufen.
Reslectanten erfahren Näheres durch

Jendritzm siecton
» Haus-Verkauf.

Am hiesigen Orte ist ein gut eingerichtetes, ganz
massives Haus zu verkaufen. �Höheres in der Erped.
dieses Blattes.

I· Eine Gast: unb Schankwirthschaft auf
dem Lande, womoglich mit etwas Acker, wird zu
pachten gesuchtz von wem? sagt die Erped. d. Bl.

I« Eine große Auswahl Spuk« Schicbx
Und Studir-iLampen, neuester Conftructiom
erhielt und verkauft billigsti S. Block.

Nach meiner Rückkehr von Breslau, wo ich
mich im Putzmachen und dergleichen weiblichen Be-
schäftigungen vervollkommnet habe, empfehle ich
mich zur Anfertigung aller derartigen Arbeiten, die ich
prompt und nach der neuesten Mode ausführen
werde, und bitte um gütige Aufträge.

Namslau, den 2l. October 1859.
Ida SchmiedeL

Wohnhafti beim Schuhmachermstn Hm. Hennig,
der evang. Schule gegenüber.

Dahrlehns-Gefuch.
2- bis 300 Thln werden gegen 6 °/o Zinsen auf

ein ländliches Grundstück gesucht. Gefällige Offerten
nimmt Herr Lehrer Kalkbrenner in Namslau
entgegen.

Montag, den 24-. d. Mts. Nachmittag 1 Uhr,
sindet das Quartal der hiesigen SchneidersJnnung
statt, was den Betreffenden hiermit angezeigt wird.

D e r V o r st a n b.

Die Mitglieder der Sichla�schen Kränzcheng
Gesellschaft werden hiermit ersucht, sich zu der am
Montag stattfindendeu General-Versammlung, be-
hufs Wahl neuer Vorstandsmitglieder, recht zahl-
reich einzufindem

Zum öffentlichen Tanzvergnügen auf S Mittag,
den 23-. d. Mts., ladet ergebenst ein: »

Sichla.
KünfstigensMittwoch wird bei mir die Kirmeß-·

feier nebst Tanzvergnügen stattfinden, wozu kch er:
gebenft einlabe. HSVPUMUID

Gastwirth in Altstadt.

Donnerstag, den 20. d. M., findet bei mir ein
Gänse-Abendbrod statt, wozu freundlichst einladet:

Roßteutfchew Pola-Vorstadt.

Kalender pro 1860 sind in hiesiger Buöhdruekerei zu haben.
ä�ebaction, Druck und Verlag von; J. Hoffmann in Namslam




